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W . Capit . Jostph N.

( ärt . XXI .)

^ . itlLuluL XXI.

r r
(Nsnutenenr der Reichs - Stände Le-

henherrl . Rechte .)

Wir geceden und versprechen,

Churfürsten , Fürsten und Stan¬

de des Reichs (die freye Reichs-

Ritterschaft mit begriffen ) wegen

ihrer angehörigen Lehen sie seyen

gelegen , wo sie wollen, bey ih¬
ren Lehenherrlichen Befugnissen,

auch Gerichtbarkeit in denen da¬

hin , nach denen Lehen-Rechten

gehörigen Fällen , allerdings ohn-
beeiytrachtiget , und ihnen darinn

von keinem Reichs -Gericht , ne-

r^ue lud xraetextu eoutinentise

Oularmn negue ) ullicü univer-

Llls , eingreifen zu lassen.

u.

Ohre freye Disposition über ihrer Vs.

saltsn verwürckte Lehen. )

Wann auch derenselben Va¬

sallen oder Unterthanen ex Lri-

IHINL s -aelLL oder son¬

sten , diesclbige verwürcket hatten,
oder noch verwörcken mögten , so
wollen - und sollen Wir sie derhal-
ben nach ihrem Willen schalten
und walten lassen»

§ . m.

(Sotbane Lehen keineswegs zum Kay¬

serlichen bisco einzuziehen . )

Keineswegs aber die gedachte

Lehen zum Kayserlichen kisco
ein-

- !

N . Capit . Leopold II . und
Franz II.

(ärt . XXl .)
^ . rtiaulus XXI.

§ . i.
(Lehenherrliche Rechte der Stände und

Ritterschaft . )

Wir gereden und versprechen,
Kurfürsten , Fürsten und Stan¬
de des Reichs (die freie Reichs-
Ritterschaft mit begriffen ) wegen
ihrer angehörigen Lehen , sie seyn
gelegen , wo sie wollen, bei ih¬
ren Lehenherrlichen Befugnissen,
auch Gerichtsbarkeit , in den da¬
hin , nach den Lehenrechten oder
rechtsbestandigen altäblichen Ge¬
wohnheiten , gehörigen Fällen
allerdings «»beeinträchtiget , und
ihnen darinn von keinem Reichs¬
gerichte negue lud prsetextu cou-
tiueutise CLulsrum negne ^ucliLii
universalis eingreifen zu lassen.

H- 2.
(Verwirkte mittelbare LeHeufälle )

Wenn auch derselben Vasal¬
len oder Unterthanen ex Lrimiue
Isellae ^ lujellsti

'
s oder sonst, die¬

selben verwirket hätten , oder
noch verwirken mögten ; so wol¬
len und sollen Wir sie derhalben
nach ihrem Willen schalten und
walten lassen.

r . z.
(Nicht dem Kaiser zu .)

Keineswegs aber die gedach¬
te Lehen zum kaiserlichen Fiskus

ein-

Ppoject der perpsLulrlicheti
W . Capit.

^ rticulus XXI.

§ . i . Der Kayser geredet und
verspricht auch , daß er die Chur¬
fürsten , Fürsten und Stände des
Reichs , ingleichen die gefreyte
Reichs -Ritterschaft mit ihren an-
geharigen Lehen, die seyn gelegen
wo sie wollen,

§ . 2 , wann derselben Vasal¬
len und Unterthanen sx crimiue
laosas klajellLtls oder sonsten die¬
selbe verwürcket hätten , oder
noch verwürcken möchten , nach
ihrem Willen schalten und wal¬
ten lassen,

§. z . keineswegs aber diesel-
bige zum Kayserlichen kisco cin-
zieheu , noch ihnen die vorige
oder andere Vasallen aufdrin-
gen,

H . 4 . die sllocüal -Güter auch,
welche ex erimine Iselse X^ LjelkL-
tis , oder sonst vorgeseztermassen
verwürcket seynd , oder werden
möchten , denen ?mit denen juri-
dus ? ilüi belehnten , oder diesel¬
be sonsten durch beständiges Her¬
bringen habenden Churfürsten,
Fürsten und Ständen , unter
welcher Obrigkeitlicher Bothma-
sigkeit sie gelegen , nicht entzie¬
hen , sondern die Landesobrigkei-
ten oder Dominos ll^ erritorü mit
der conKseirung gewahren lassen.

§ * 5 -
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Ä). Capik . Joseph !I.

( ^ rt . XXl .)

einziehen , noch ihnen die vorige,
oder andere Vollen aufdringen.

§ . IV.

(Weder deren Untertanen verwürckte
^ UoöiLUen der Landeö -Obrigkeitzu
entziehen .)

Die Moüial - Gäter , auch,
welche ex ci'imine lLetrre Xlajells-
ri§ , oder sonst vorgeseztermaffen
verwürcket seynd , oder vcrwür-
cket werden möchten , denen mit
den ) uriku § j^isLi belehnten , oder
dieselbe sonsten durch beständiges
Herbringen habenden Churfür¬
sten , Fürsten und Standen , un¬
ter welcher Obrigkeit Bottmas-
sigkeiten sie gelegen , nicht entzie¬
hen , sondern die Landes -Obrig-
keiten oder Ooiniuo8 lerritorii,
mit deren Lonl ^ cirung gewah¬
ren lassen.

§ . v . ^
( Verbotne Vergewaltigung unter

Schein Rechtens . )

Sollen und wollen auch die
Churfürsten , Fürsten , krselaten,
Grafen , Herren und andere
Stande des Reichs (die unmit¬
telbare Reichs - Ritterschaft mit
eingeschlossen ) in vberzehlten oder
anderen Fallen , unter demSchein
des Rechtens und der ) ullir , nicht
selbst vergewaltigen , solches auch
nicht schaffen , noch andern zu
thun verhängen.

k. VI.

N . Capik . Leopold II . und
Franz l!.

(^ rt . XXI .)
einziehen , noch ihnen die vorigen,
oder andere Vasallen ausdringen.

s . 4.
( Verwirkte mittelbare Allodieu .)

Die Allodialgäter , auch welche
ex Li' imme Isesse Xlajeilstis oder
sonst vorgeseztermaffen verwirket
sind oder verwirket werden mög-
ten , den mit den juribu8 ^ ci
belehnten oder dieselben sonst
durch beständiges Hcrbringen ha¬
benden Kurfürsten , Fürsten und
Standen , unter welcher Obrig¬
keit Botmasigkeiten sie gelegen,
nicht entziehen , sondern die Lan¬
desobrigkeiten oder Oommo8 ter-
ritorii mit deren Konfiszirung
gewahren lassen.

§ . 5.
(Vergewaltigung unter dem Scheine

Rechtens .)

Sollen und wollen auch die
Kurfürsten , Fürsten , Prälaten,
Grafen , Herrn und andere Stan¬
de des Reichs (die unmittelbare
Reichs - Ritterschaft mit einge-
schloffen) in oberzahlten oder an¬
dern Fallen unter dem Scheine
des Rechtes und der Justiz nicht'
selbst vergewaltigen , solches auch
nicht schaffen , noch andern zu
thun verhängen.

r- 6.

Projeet der perpetm
'
rlicheir

W . Capit.

§ . 5 . Soll und will auch die
Churfürsten , Fürsten , Prälaten,
Grafen , Herren und andere
Stande des Reichs , ingleichen
die unmittelbare Reichs -Ritter¬
schaft in vberzehlten und andern
Fallen , unter dem Schein des
Rechten und der Justiz nicht
selbst vergewaltigen , solches auch
nicht schaffen , noch anderen zu
thun verhängen,

§ . 6 . sondern , wo Er oder
jemand anders zu Ihnen allen,
oder einem insonderheit , Zuspruch
oder einige Forderung vorzuneh¬
men hatte , dieselbe will er sammt
und sonders , Aufruhr , Zwic-
kracht und andere Unthat im hei¬
ligen Römischen Reich zu verhü¬
ten , auch Fried und Einigkeit zu
erhalten , vor die ordentliche Ge¬

richte , nach Ausweisung der
Reichs -Abschiede , Cammer -Gc-

richts -Lxecutiou8 -Ordriung , zu
Münster und Osnabrück aufge¬
richteten Friedens -Schluß auch

zu Nürnberg darauf erfolgten
LchAen , zu Verhör und gebühr¬
lichen Rechten , stellen und kom¬

men,

§ . 7 , auch daselbst sowohl ia

LoZnolceiräo als exe ^ uenüo,
nach obbesagten Reichs -Lonüitu-
tionen und Friedens -Schluß ver¬

fahren lassen , und mit Nichten
gestatten , daß Sie , wvrinnen

Sie
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M . CM'
t. Joseph ! l . ^

(/crt . XXI .)

S. VI.

( Sttittigkeiten den Lauf Rechtens zu lassen.)

Sondern wo Wir oder jemand an¬

ders zu ihnen allen oder einem insonder-

heit Zuspruch oder einige Forderung

vorznnchmen hätten , dieselbe wollen

Wir sammt und sonders , Aufruhr,

Zwietracht und andere Unthat im heili¬

gen RömischenReich zu verhüten , auch

Friede und Einigkeit zu erhalten , vor

die ordentliche Gerichte , nach Anwei¬

sung deren Reichs -Abschieden , Cam-

mergerichts -^ xecurisns -Ordnung , zu

Münster und Osnabrück aufgerichteten

Friedens -Schluß auch zu Nürnberg

darauf erfolgten LäiNen , zu Verhör
und gebührlichen Rechten stellen und

kommen . ,
§ . vu.

N . Capit . Aopold !I . mid
Franz II.

< ^ rt . XXI .)

§ . 6 .
'

(Stücke Justiz.)

Sondern wo Wir oder jemand an¬
ders zu ihnen allen , oder einem inson¬
derheit Zuspruch oder einige Forde¬
rung vorzunehmen hatten , Dieselben
wollen Wir sammt und sonders , Auf¬
ruhr , Zwietracht und andere Unthat
im heiligen römischen Reiche zu ver¬

hüten , auch Friede und Einigkeit zu
erhalten , vor die ordentlichen Gerich¬
te nach Ausweisung der Reichsabschie¬
de , Kammergerichts -Exekutionsord-
nung , zu Münster und Osnabrück auf¬
gerichteten Friedens -Schluffes , auch

zu Nürnberg darauf erfolgten Edikten,

zu Verhör und gebührlichen Rechten
stellen und kommen»

S . 7.
( Und darinnen keine Lhatlichkeiten zu gestat¬

ten .)

Auch daselbst sowohl inOoZnosLen-
äo , als Txeguenäo nach obbesagten

Reichs -Oonttitutiouen und Friedens-

Schluß verfahren lassen , und mit Nich¬

ten gestatten , daß sie worinnen sie or¬

dentlich recht lcyden , mögen , und des¬

sen erbiethig seynd , mit Raub , Brand,

Pfändung , Vehden , Krieg , neuerli¬

chen LxscIionen und Anlagen , oder

anderer Gestalt beschädiget , angegrif¬

fen , überfallen und beschweret werden.

(Keine Thätlichkeiten . )

Auch daselbst sowohl in coAnolcen-
clo als axegnenäo , nach obbejagten
Reichskonstitutionen und Friedens¬
schlüsse verfahren lassen, und mit Nich¬
ten gestatten , daß sie , worinn sie or¬

dentlich Recht leiden mögen , und des¬
sen erbietig sind , mit Raub , Brand,
Pfändung , Fehden , Krieg , neuerli¬

chen Exaktionen und Anlagen , oder
anderer Gestalt beschädiget , angegrif¬
fen, überfallen und beschweret werden.

S. vm . (XXXII) § . 8 . ( XXXII)

Project der perpet»
W . Capit.

Sie ordentlich Recht
leiden mögen , und des¬
sen erbiethig seynd , mit
Raub , Nahm, 'Brand,
Pfändungen , Fehden,
Krieg , neuerlichen Lxe-
cntiooen und Anlagen,
oder anderer Gestalt be¬

schädigt , angegriffen,
überfallen und beschwe¬
ret werden,

§. 8 , oder da derglei¬
chen Vergewaltigung
von Ihme gegen einen
oder andern Reichs-
Stand vorgenommen
worden oder werden
würde ; So soll und will
Er alsobalden die siche¬
re Anstalt machen , daß
die beleidigte Stände

unverlangt reüimiret,
und der zugefügteScha-
den , nach unparthevi-
scher Erkenntniß , durch
beederseits benennte H.r-
biti -08 , oder auf einem

Reichs -Tag nach billi-

genDingen ersezt werde.

(Vergewaltigte zu reklimiren und Schadlos

zu stellen .)

Oder , da dergleichen Vergewalti¬

gung von jemanden gegen einen oder
andern

( Entschädigung der Vergewaltigten .)

Oder da dergleichen Vergewalti¬
gung von Jemanden gegen einen oder

andern
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DrsvAnins et Ivlonits krtiici ^um.

<»G XXI .)

»

<XMY
. § . s . - )

<Wortändekuns .)
Oder da dergleichen Vergewaltigung von Uns gegen einen oder andern Reichsstand vorgenom-

men worden oder würde ; so sollen und wollen Wir alsobald die sichere Anstalt machen , daß die be¬

leidigten Stände unverlangt reüituiret , und der zugefügte Schaden nach unpartheyischer Erkennt-

niß durch beiderseits ernannte Arbitros oder auf einem Reichstage nach billigen Dingen ersezet werde»

*) 8 , loco : von jemanden : k»o»r»r : von Uns , nach der

Z
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W . Capit . Joseph H.

( ^ rt . XXI .)

andern Reichs -Stand vorgenom¬
men worden , oder würde , so
sollen und wollen Wir alsobald
die sichere Anstalt machen , daß
die beleidigte Stande unverlangt
reüiwieet , und der zugefügte
Schaden , nach unpartheyischer
Erkenntniß durch beyderseits be¬
nannte ^ .rdrtros oder auf einem

Reichs -Tage nach billigen Din¬

gen ersezet werde.

^ .rticulur XXII.

§ . l-

( Wie die Standeserhöhungen zu er-

theilen .)

Bey eoHstion Fürstlicher und

Gräflicher , auch anderer DiZni-
laeten sollen und wollen Wir Zeit

Unserer Königlich - und künftigen
Kayserlichen Regierung dahin se¬
hen , damit auf allen Fall diesel¬
be allein denen von Uns ertheilt,
werden , da es vor andern wohl
meiitiret , im Reich gesessen, und
die Mittel haben , den siseökil-en-
den Stand xro Oignitste auszu¬
führen.

. - § . II.

( Auch keinem neuerhöhten ^phne die Er¬

fordernissen mit vecretis zur LslNon
und Stimme in Reichs - 6t >IlL§ii8 zu
patten zu kommen .)

Niemanden aber von denen

neuerhöheten Fürsten , Grafen
und Herren zur 8eiIIon und

Stimme im Fürsten -Rath oder
Grafii-

N . Capit . Leopold II. und
Franz II.

( Lrt . XXI .)

andery Reichsstand vorgenom¬
men worden oder würde ; so sol¬
len und wollen Wir alsbald die

sichere Anstalt machen , daß die

beleidigtenStände unverlangt re-
stituiret , und der zugefügte Scha¬
den nach unpartheyischerErkcnnt-
niß durch beiderseits ernannte

i)itro8 , oder auf einem Reichs¬
tage nach billigen Dingen ersezet
werde.

^ rtieulus XXII.

§ . - .
(Ertheilung der Standeserhöhungen . )

Bei Kollation fürstlicher und

gräflicher , auch anderer Digni¬
täten sollen und wollen Wir da¬

hin sehen , damit rnskünftige auf
allen Fall dieselben allein denen
von Uns ertheilt werden , die es
vor andern wohl meritiret , im
Reiche gesesssn s ' und die Mittel
haben , den affektirenden Stand

öiAmtste auszuführen.

K. r.

(Ohne Reichsstandschast .)

Niemanden aber von den
neuerhöheten Fürsten , Grafen
und Herrn zur Session und
Stimme im Fürstenrath oder

- Project der perpetuirlichen
W . Capit.

^ rticulu8 XXH.

K . i . Bey LoIIatlon Fürstlich-
und Gräflicher , auch anderer
Dignitäten , soll und will der
Kaiser Zeit seiner Königlichen-
und Kayserlichen Regierung da¬
hin sehen , damit inskünftig auf
allen Fall dieselbe allein denen
von Ihme ertheilet werden , die
es vor andern wohl meritiit , im
Reich gesessen , und die Mittel
haben , den alleötirenden Stand

xro OiZnitste auszuführen,
M

§. 2 , niemand aber von de¬
nen neuerhöheten Fürsten , Gra¬
fen und Herrn zur 8eLon und
Stimm im Fürsten -Rath oder
Gräflichen OolleZiis mit Oecre-
tis und dergleichen zustatten kom¬
men,

H. z . auch keinen derselben,
wer der auch seye , zu Präjudiz
oder Schmälerung einiges alten

. Ha »' .

k
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